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Stadt Karlsruhe 
 
 
 

 
3/4.3 

 
Verordnung des Bürgermeisteramtes Karlsruhe 

über das flächenhafte Naturdenkmal "Steinbruch Schollenacker" 
auf der Gemarkung Durlach im Stadtkreis Karlsruhe 

  
 
vom 27. Mai 1993 
 
 
Aufgrund von §§ 24 und 58 Abs. 3 und 4 des Gesetzes zum Schutz der Natur, zur Pflege der 
Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz - 
NatSchG -) vom 21. Oktober 1975 (GBl. S. 654), zuletzt geändert durch das Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (GBl. S. 466), wird mit Zustim-
mung des Regierungspräsidiums Karlsruhe verordnet: 
 
 

§ 1 
 

Erklärung zum flächenhaften Naturdenkmal 
 
Die in § 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Stadt Karlsruhe wird zum flächenhaf-
ten Naturdenkmal erklärt. Das flächenhafte Naturdenkmal führt die Bezeichnung "Steinbruch 
Schollenacker". 
 
 

§ 2 
 

Schutzgegenstand 
 
(1) Das flächenhafte Naturdenkmal hat eine Größe von rd. 0,8 ha. 
 
(2) Es umfasst auf Gemarkung Durlach im Stadtkreis Karlsruhe das Grundstück 

Flst. Nr. 49947 und liegt im Hanggebiet östlich der Straßenkreuzung Badener Straße/Tie-
fentalstraße. 

 
(3) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Übersichtskarte im Maßstab 1 : 2 000 und 

in einer Detailkarte im Maßstab 1 : 500 rot eingetragen. Die Karten sind Bestandteil der 
Verordnung. Die Verordnung mit Karten wird beim Bürgermeisteramt Karlsruhe als un-
tere Naturschutzbehörde, Rathaus am Marktplatz, auf die Dauer von 3 Wochen, begin-
nend am achten Tag nach Verkündung dieser Verordnung im Amtsblatt für den Stadt-
kreis Karlsruhe, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegt. 
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(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der in Absatz 3 be-
zeichneten Stelle zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Dienststunden 
niedergelegt. 

 
 

§ 3 
 

Schutzzweck 
 
Wesentlicher Schutzzweck ist die Erhaltung eines ehemaligen Buntsandsteinbruchs mit Wald-, 
Waldrand-, Wiesen-, Felsen- und Sickerquellbereichen und der dort vorhandenen artenreichen 
Tier- und Pflanzenwelt. 
 
 

§ 4 
 

Verbote 
 
(1) In dem flächenhaften Naturdenkmal sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstö-

rung, Beschädigung oder Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu 
einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen For-
schung führen können. 

 
(2) Insbesondere ist in dem flächenhaften Naturdenkmal verboten:  
 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung zu errichten oder der Errichtung 
gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen, 

 
2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu verle-

gen oder Anlagen zu verändern, 
 

3. die Bodengestalt zu verändern, 
 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaushalt 
des Gebiets verändern, 

 
5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, 

 
6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen, 

 
7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 
 

8. Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhi-
gen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester 
oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

 
9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern, 
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10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzu-

stellen, 
 

11. Feuer anzumachen oder Feuerstellen einzurichten; 
 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Erschütterungen oder Luftverunreinigungen zu ver-
ursachen, 

 
13. die Verwendung von Düngemitteln und chemischen Mitteln zur Bekämpfung von 

Schadorganismen und Pflanzenkrankheiten sowie von Wirkstoffen, die den Entwick-
lungsablauf von Pflanzen beeinflussen. 

 
 

§ 5 
 

Zulässige Handlungen 
 
§ 4 gilt nicht 
 
1. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, 
 
2. für Pflegemaßnahmen, die von der unteren Naturschutzbehörde oder der von ihr beauf-

tragten Stellen angeordnet werden, 
 
3. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen. 
 
 

§ 6 
 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 
 
Schutz- und Pflegemaßnahmen werden von der unteren Naturschutzbehörde durch Einzelan-
ordnung festgelegt. 
 
 

§ 7 
 

Befreiung 
 
Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 Naturschutzgesetz Befreiung erteilt 
werden. 
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§ 8 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 2 NatSchG handelt, wer in dem flächenhaften 
Naturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen 
Handlungen vornimmt. 
 
  

§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist in Kraft. 
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